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Bereits im Jahr 2012 hatten 
indische Regierungsstellen 
People’s Watch die FCRA-Li-

zenz entzogen. Die im Bundesstaat 
Tamil Nadu registrierte Organisation 
dokumentiert seit über einem Jahr-
zehnt Menschenrechtsverletzungen, 
vertritt Betroffene vor Gericht und 
informiert Kinder in Schulen über 
ihre Rechte. Die Betroffenen sind 
überwiegend Muslime, Angehörige 
der Adivasi oder Dalits. Prominenter 
Mitstreiter und Gründer von People’s 
Watch ist Henri Tiphagne, dem Am-
nesty International in Deutschland 
im Jahr 2016 ihren Menschenrechts-
preis verlieh. Henri Tiphagne selbst 
saß mehrfach im Gefängnis. Das 
Einfrieren der Konten zwang People’s 
Watch, ihre Arbeit weitgehend einzu-
stellen. 

Bereits im Oktober 2016 hatte das in-
dische Innenministerium dem Zen-
trum zur Förderung sozialer An-
liegen (Centre for Promotion of Social 
Concerns, CPSC) die Lizenzerneue-
rung verweigert. People’s Watch ist ein 
Programmteil von CPSC. Das Zen-
trum wandte sich damals umgehend 
an die nationale Menschenrechtskom-
mission (NHRC), und diese forderte 
am 16. November das Innenministe-

rium auf, bis zum 14. Dezember 2016 
die Gründe für die Entscheidung dar-
zulegen. Die Lizenz war im Übrigen 
nicht nur CPSC entzogen worden 
(vgl. „Indien im Überblick“ in diesem 
Heft). Als keine Antwort ein ging, 
zog CPSC vor Gericht (Gerichtsak-
te 6259/30/0/2016). Der Delhi High 
Court forderte die Prozessparteien zu 
Stellungnahmen auf, das Innenmini-
sterium antwortete im August 2017. 
Die mündliche Anhörung war für 
September angesetzt. 

Zum Schaden für Indien

Das indische Innenministerium in 
Delhi teilte im August mit, dass die 
von CPSC/People’s Watch erhaltenen 
Gelder aus dem Ausland zur Beschä-
digung von Indiens Image verwandt 
worden und daher die Konten ein-
zufrieren seien. Die vom Innenmini-
sterium eingereichte Stellungnahme 
begründete die Unterbrechung der 
Auslandsfinanzierung damit, dass in 
den Jahren 2011 bis 2013 Henri Ti-
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phagne, Exekutivdirektor von People‘s 
Watch, mehrfach darüber informiert 
worden war, ausländische Beiträ-
ge für Tätigkeiten zu verwenden, die 
nicht mit den Regularien des FCRA 
übereinstimmten; etwa den UN-Son-
derberichterstatter, die Botschaften 
der USA und Großbritanniens (Bri-
tish High Commission) in Delhi mit re-
gierungskritischen Informationen zu 
versorgen.

Henri Tiphagne reagierte schockiert 
über diese Begründung. Gegen-
über dem internationalen Netzwerk 
der Dalit-Solidarität (IDSN) sagte 
er: „Wenn mein Land es als Verbre-
chen ansieht, die Rechte von denjeni-
gen Bürger(inne)n zu verteidigen, die 
Unterstützung am dringendsten brau-
chen, dann sind es sicherlich nicht die 
Menschenrechtsverteidiger/-innen, 
die Indiens Image im Ausland schä-
digen, sondern die Verwaltung selbst. 
Ich will daran glauben, dass dies ein 
Fall von Repression und Justizirr-
tum ist. Der Widerruf unserer Lizenz 

muss umgehend von der NHRC und 
dem Delhi High Court untersucht und 
abgeändert werden.“ Es ist zwar zu 
hoffen, dass dies so geschieht, aber si-
cher ist es nicht.

Im April 2016 hatte der damalige 
UN-Sonderberichterstatter zum 
Thema Versammlungs- und Verei-
nigungsfreiheit, Maina Kiai, eine 
rechtliche Würdigung der FCRA-Be-
stimmungen vorgenommen und sie 
als unvereinbar mit den Prinzipien 
des Völkerrechts eingestuft. Im Juni 
2016 wandten sich drei UN-Sonder-
berichterstatter1 an die indische Re-
gierung und forderten die Rück-
nahme des FCRA in seiner jetzigen 
Form. Ebenso appellierte das Euro-
päische Parlament, zumindest dieje-
nigen Abschnitte aus dem FCRA zu 
entfernen, die geeignet sind, die Ar-
beit von NRO ungebührend zu un-
terminieren. Noch im Mai 2017, im 
Rahmen der mündlichen Anhörung 
zum UPR-Verfahren (Universal Perio-
dic Review) beim Menschenrechtsrat in 

Genf, empfahlen eine Reihe von Staa-
ten der indischen Regierung, darunter 
Deutschland, die Bestimmungen zum 
FCRA so zu ergänzen; dass die Ver-
einigungsfreiheit nicht eingeschränkt 
werde. Konkrete Folgen hatten all 
diese Eingaben bislang nicht.
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